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Bebauungspla.n "Gaisrain" 
) 

Gemarkung ) 
Gemeinde \>läschenbeuren 

Landkreis Göppingen 

TEXTLICHZ F2STSETZ~NGEN 
In Ergärlzung der Planzeichnung \'lird folgendes festgesetzt : 
l. Pla~~~0srechtliche ~estsetzungen ( § 9 Abs.l BBauG und Bau}NO) 
1.1 Bauliche Nutzung 
1 . 1.1 Art de~ baulichen Nutzung 

§§ 1 - 15 BauNVO 

- \ .J 

1. 1. 2 f\'iaß der ba.ulichen Nutzu..Tlg 
§§ 16 - 21a Sau~~o 

1.2 

1. 3 

1 4 - . 

1.5 

1.6 

:OatH·Jeise 
§ 9 (1) Nr. lb BBauG und 
§ 22 BauNVO 
$tellplätze und Garagen 
§. 9 (1) Nr . le BBauG 

Grünfläche 
§ 9 (1) ~r . 8 EBauG 

Pflanzgebot und Pflanzbindung 
§ 9 (1) Nr~ 15 und 16 BBauG 

Abgrabunben und Aufschüttungen 
§ 9 ( 1 ) rJr. 9 .i3BauG 

Sondergebiet 

Siehe Einschrieb im Plan. 
Bauliche Nutzung nur für 
Vereinsz·.ve"Cl<e. Es sind nur 
Vereinsheime und die damit ver
bundenen baulichen Anlagen zu
lässig. 

Siehe Einschrieb im Plan. 

Siehe Einschrieb im Plan. 

Die im Plan ausgewiesenen Stell
plätze sollten aus gestalteri 
schen Gründen eingehalte~ werden~ 
si.nd aber ni c~ t zvJinger_d . 
Stellplätze sir-d auf ~it Pflanz
gebot belegten Flächen unzulässi& 

Siehe Einschrieb im Plan. 
Auf den Sport - und Spielfläche~ 
&"1d zweckgebundene bauli che 
Anlagen zulässig. · 
Bei den im Plan mit Pb/Pfg ausge 
wiesenen Bereichen ist vorha~de
nes Gehölz zu erhalten und mit 
heimischen.Gehölzen zu ersänzen . 
Die mit Pfg ausgewiesenen Fläc~e~ 
sind mit heimischen Gehölzen zu 
bepflanzen. 
Zum Beispiel : Erlen , We i den, 
Es-chen, Eichen, Haselnuß, Hart-· 
riegel , Heckenkirsche , Pfatfen
hütle . 
Der Sicherheit dienende Damm
schüttungen und Abgrabungen sind 
in Sportanlagen bis zu e~ner Eöh2 
von 3,50 m ab natürlichem Gel~nde 
zulässig . 

- 2 -



- 2 -

1~· 

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzung~(§ 111 LBo) ' 
2 . 1 

2 .2 

3 -
\ 3 . 1 

3 ·3 

4. 

Dachform 
§ 111 ( 1) Nr . 1 LBO 

Höhenbeschränkung 

Entsprechend dem Ei ns chrieb im 
Plan . 
D~chaufbauten sind unzulässig . 
H max . : Die höchste Dachobe r kantE 
( PD bzv-1 .. der Dachfi r st (SD) dar:' 
die im Plan angegebene Höhe über 
festgesetzte r EFH ni cht Uber
schrei t~en . 

' . 
NachPichtliehe Übernahmen und Hinweise 

, . 
Die · i~erhalb des räumlichen Geltungsbereichs e ingetrage~en 
Fl urstücksgrenzen und - nummern stiomen mi t den Festsetzungen 
de s·Liegenschaftskatas ters überein . 
Die im Plan eingezeichneten Höhenlinien wurden aus photo
gram~etrischen Aufnahmen von ·der Fa . geoplana ausgearbeitet . 
Di e Verkehrs"<·lege werden höhenmäßi g den vorhandenen Gegeben
heiten ange paßt . Längenprofil und Festsetzung der Visi ere 
s ind deshalb nicht erforderl ich . 

Aufzuhebende Festsetzun~en 
I nnerhalb des Geltungsbereichs bestehende bauliche Fest 
setzungen ~erden mit Inkrafttreten dieses Bebauungspla~s 
neu geregelt bzw . außer Kraft gesetzt . 

Göppi ngen, den 20. 11 . 1975/1i. 10 . 1976 

Ve r fahrensvermerke : 

Dem 3ntwurf hat der Geme i nderat zugestimmt am 

. Als Ent~,·rurf ausgelegt gern . § 2 Abs . 6 BBauG vom ~ .... ......... . . . 
bi s ........ .. .. ..... . 

Als Satzung gern . § 10 BBauG vom Gemeinderat 
beschl ossen am . .. .. . . ......... . . 

GeneP~igt gern . § 11 BBauG mit Erl aß vom .• . ... . . . ..... ... 

Genehmigt und bekanntgemacht am .... ........ ..... ~ 


